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Sitzungsvorlage Gemeinderat 
 
Datum:  18.11.2021 
 
Vorlage Nr.: 2021-071  TOP: 5 
 
Status: Öffentlich 
 

Beratung und Beschluss über den Antrag des FC Schechingen 
auf Gewährung eines Zuschusses für den Vereinsheimumbau 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

I. Sachverhalt 
 
Mit Schreiben vom 08.11.2021 hat der Vorstand des FC Schechingen bei der Gemeinde 
einen Zuschuss in Höhe von 10.467,- € für die Dachsanierung des Vereinsheims, die 
Erneuerung der Heizungsanlage sowie die Installation einer Solaranlage beantragt. 
 
Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich voraussichtlich auf 79.980,- €. Davon 
werden nach den Sportförderrichtlinien des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport 
34.890,- € als zuschussfähige Kosten anerkannt. Der Württembergischen Landessportbund 
(WLSB) hat dem FC bereits einen Zuschuss in Höhe von 10.467,- € bewilligt. Dies entspricht 
dem Regelfördersatz von 30 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten. 
 
Gem. Nr. 6 der Richtlinien zur Förderung der Vereinsarbeit in der Gemeinde Schechingen 
entscheidet der Gemeinderat über Anträge auf Investitionszuschüsse für Bauvorhaben von 
Vereinen im Einzelfall. Eine Orientierung am Förderbetrag des WLSB ist bei manchen 
Gemeinden üblich, jedoch nicht zwingend. Erfahrungswerte von vergleichbaren Vorhaben 
aus der Vergangenheit liegen der Gemeindeverwaltung nicht (mehr) vor. 
 
Satzungsgemäß besteht der Vereinszweck des FC vorwiegend in der Förderung des Sports 
und hier insbesondere der Jugend. Die Bereitstellung von geeigneten Räumlichkeiten zur 
Verwirklichung des Vereinszwecks liegt somit im öffentlichen Interesse. Ebenso liegen die 
mit der Modernisierung der Heizungsanlage sowie der Installation einer Solaranlage 
verbundenen CO²-Einsparungen im Interesse der Allgemeinheit. 
 
Die Verwaltung empfiehlt dem Gemeinderat daher die Gewährung eines Zuschusses. 
 
 

II. Beschlussvorschlag 
 

1. Der Gemeinderat stimmt der Gewährung eines Zuschusses i. H. v. 10.467,- € zu. 
 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, den Zuschuss im Haushaltsplan 2022 zu 
berücksichtigen. 

 
 

III. Anlagen 
 
keine 


